
Tagesseminar

Kreative Lösungen im Arbeitsrecht

Spielregeln für Betriebsrat und Gewerkschaft  
im Betrieb | 11.45 – 12.30 Uhr
Kommen und Gehen wann man will, Schulungsurlaub am 
Ostseestrand etc.? Gelten für Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten keine Spielregeln? Doch! Dr. Wolfgang Lipinski stellt die 
Spielregeln des BetrVG zu den praxisrelevanten Themen 
„Ab- und Rückmeldepflicht für Betriebsräte“, Schulungsan-
spruch Betriebsrat, Eindämmung Berater kosten Betriebsrat, 
Einblick in Gehaltslisten sowie die „Rechte der Gewerkschaf-
ten im Betrieb“ dar. Zudem zeigt er ausgewählte arbeitgeber-
seitige Handlungsoptionen auf, um die Einhaltung der 
Spielregeln zu erreichen.

Markus Künzel 
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht 
Beiten Burkhardt

Gestaltungsmöglichkeiten bei verweigerter  
Betriebsratszustimmung zu Einstellungen 
14.00 – 14.45 Uhr
Oft scheitern geplante Einstellungen gem. §§ 99 BetrVG an 
der verweigerten Zustimmung des Betriebsrates. Allerdings 
geben Betriebsräte häufig „kreative“ Gründe für ihre Zustim-
mungsverweigerung an. Dr. Müller-Boruttau erläutert nicht 
nur die engen Grenzen der Zustimmungsverweigerungs-
gründe sowie die häufigsten unbeachtlichen Zustimmungs-
verweigerungen, sondern gibt auch Tipps zur gerichtlichen 
Ersetzung der verweigerten Zustimmung sowie zu Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Zusage, Änderung und Einstellung von Sonder
leistungen gestalten | 9.15 – 10.00 Uhr
Die Intentionen von Sonderzahlungen wie Tantiemen, 
Gratifikationen, Jahresabschlussvergütungen und Boni sind 
in der Praxis ebenso vielfältig wie die Art der Zusage (z. B. 
Arbeitsvertrag, Gesamtzusage oder Betriebsvereinbarung). 
In Zeiten der Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen 
besteht diesbezüglich der Wunsch, solche Leistungen aus 
verschiedensten Erwägungen abändern zu können bis hin 
zur vollständigen Einstellung. Der Referent erläutert, wie 
diese Ziele unter Berücksichtigung der aktuellen Recht-
sprechung erreicht werden.

Kreative Umsetzung aktueller Rechtsprechung 
und politischer Vorgaben in der betrieblichen 
Altersversorgung | 10.30 – 11.15 Uhr
Der Vortrag wird u.a. die Zulässigkeit der Festsetzung von  
Altersgrenzen in der betrieblichen Altersversorgung, die  
Zulässigkeit von Späteheklauseln, die Auslegung von 
Höchstaltersgrenzen sowie die Aufklärungspflichten 
des Arbeitgebers im Zusammenhang mit dem Anspruch 
auf Entgeltumwandlung und die Auswirkungen der im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen „Rente mit 63“ beleuchten. 
Zudem gibt der Referent praktische Gestaltungstipps.

Christian Frhr. von 
Buddenbrock 
Rechtsanwalt 
Beiten Burkhardt

Dr. Wolfgang Lipinski 
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht 
Beiten Burkhardt

Preise

  358,- € (zzgl. MwSt.) inklusive Seminar unterlagen, 
Mittagsbuffet, Schlussimbiss und Getränke 

  328,- € (zzgl. MwSt.) für jeden 2. Teilnehmer  
eines Unternehmens

Termine und Orte (bitte ankreuzen)

	 Düsseldorf, Donnerstag, 18.09.2014 
  Hyatt Regency Düsseldorf
 Speditionstraße 19  |  40221 Düsseldorf

 Berlin, Dienstag, 23.09.2014 
 Sofitel Berlin Kurfürstendamm
 Augsburger Straße 41  |  10789 Berlin

 München, Donnerstag, 25.09.2014
 Münchner Künstlerhaus
  Lenbachplatz 8  |  80333 München  

(U-Bahn-Station: Karlsplatz)

	 Frankfurt a. M., Dienstag, 30.09.2014 
  Westhafen Tower
 Westhafenplatz 1  |  60327 Frankfurt am Main

Beginn 9.00 Uhr  |  Ende ca. 17.30 Uhr
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Die Referenten Die Themen

Dr. Christian Bitsch 
Rechtsanwalt 
Beiten Burkhardt

Moderation

Gestaltungstipps für Überwachungsmaßnahmen 
des Arbeitgebers | 15.15 – 16.00 Uhr
Vor, während und nach dem Arbeitsverhältnis stellt sich 
immer wieder die Frage, wie weit der Arbeitgeber auf 
Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen zurückgreifen 
darf. Neben den arbeits- und mitbestimmungsrechtlichen 
Fragestellungen wird Dr. Christian Bitsch auf die daten-
schutz- und strafrechtlichen Grenzen eingehen und den 
Gestaltungsrahmen für Maßnahmen des Arbeit gebers 
darstellen.

Dr. Dietmar  
MüllerBoruttau 
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht 
Beiten Burkhardt

Armin Fladung
Verantwortlicher  
Redakteur Arbeitsrecht  
BetriebsBerater
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